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Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung 
 
Öffentlichkeitsarbeit Runder Tisch 2023 – Rückmeldung Im Gemeindeanzeiger hat der Gemeinderat 
die Bevölkerung dazu eingeladen, sich für den Runden Tisch 2023 anzumelden und Gesprächsthemen 
dazu vorgängig einzureichen. Der Runde Tisch bietet jeweils die Gelegenheit zu einem informellen 
Austausch zwischen dem Gemeinderat und der Bevölkerung. Hierbei können Bedürfnisse und Anliegen 
aller Art vorgetragen und mit dem Gemeinderat besprochen werden. Der Gemeinderat dankt den 
Beteiligten für den interessanten Austausch.  
 
Gerne erinnern wir an dieser Stelle daran, dass der Gemeinderat der Bevölkerung auch für Gespräche 
unabhängig vom jährlichen Runden Tisch zur Verfügung steht. 
 
Öffentlichkeitsarbeit Der Gemeinderat veranstaltete am 24. April 2023 um 19.00 Uhr im 
Gemeindezentrum Seltisberg eine Informationsveranstaltung zu folgenden Themen: Spielplatz 
Ärdbeerihübel, Heime auf Berg AG, Neuer Signalliefervertrag mit Improware tritt per 1. Juli 2023 in Kraft, 
Swisscom Antenne 5G. Der Anlass war mit rund 70 Personen gut besucht. 
 
 

Herzlich willkommen in unserem Verwaltungsteam 
 
Geschätzte Einwohnerinnen, geschätzte Einwohner  
 
Wir freuen uns, Ihnen Barbara Ugolini als unsere neue Mitarbeiterin 
und Kollegin in unserer Verwaltung vorstellen zu können. Barbara 
Ugolini verstärkt per 1. Mai 2023 unser Team.  
 
Barbara Ugolini verfügt unter anderem über jahrelange Erfahrung als 
Finanzverwalterin in den Einwohnergemeinden Liesberg, Röschenz, 
Biel-Benken sowie der Verwaltungsgemeinschaft Dittingen – Wahlen.  
 
Wir sind überzeugt, mit Barbara Ugolini eine äusserst fähige, versierte und gewinnende Persönlichkeit für 
die ausgeschriebene Stelle im Finanz- und Steuerbereich und die anfallenden Aufgaben in unserer 
Gemeinde gefunden zu haben. Wir freuen uns, Ihnen, liebe Seltisbergerinnen und Seltisberger, die zu 
erbringenden Dienstleistungen weiterhin in der passenden und bedarfsgerechten Qualität und Kompetenz 
anbieten zu können. 
 
 

Ferienjobs 2023 
 
Die Gemeindeverwaltung schreibt jeweils Ferienjobs zur Mithilfe bei diversen Aushilfs-, Reinigungs- sowie 
Umgebungsarbeiten aus. Die Entlöhnung beträgt CHF 15.00 pro Stunde. Während folgender Woche wird 
noch ein Ferienjob angeboten:  
 
Sommerferien 17. – 21. Juli 2023 
 
Bist du 15 Jahre jung oder älter und suchst einen Job während den Ferien? Dann sende uns bitte deine 
schriftliche Kurzbewerbung an: Gemeindeverwaltung Seltisberg, Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg oder 
per Mail an: gemeinde@seltisberg.ch. Wir freuen uns auf deinen Einsatz. 
 
 

Natur und Umwelt - Bienenvölker 
 
Unsere Gemeinde unterstützt Imkerinnen und Imker, welche Bienenvölker in unserem Gemeindebann 
unterhalten, mit einem jährlichen Beitrag von CHF 20.— pro Volk. Falls auch Sie ein Bienenvolk besitzen, 
bitten wir Sie, sich bis am 30. Juni 2023 an die Gemeindeverwaltung zu wenden und uns die Anzahl 
Bienenvölker sowie deren genauen Standort mitzuteilen 
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Fahrplanentwurf 2024 
 
Die Bau- und Umweltschutzdirektion führt dieses Jahr wieder eine Fahrplanvernehmlassung durch. Vom 
24. Mai bis 11. Juni 2023 werden die Fahrplanentwürfe aller Linien für den Fahrplan 2024 (gültig ab  
10. Dezember 2023) im Internet auf www.öv-info.ch publiziert.  
 
Die interessierte Bevölkerung ist eingeladen, während dieser Publikationsfrist zu den Fahrplanentwürfen 
Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen können über ein Online-Formular auf der erwähnten Seite 
abgegeben werden. 
 
Der Kanton prüft anschliessend die Stellungnahmen zusammen mit den Transportunternehmen 
hinsichtlich Zweckmässigkeit, Machbarkeit und Finanzierbarkeit. Je nach Ergebnis werden die Fahrpläne 
überarbeitet 
 
Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attraktiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 
 
 

Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Juni 2023 
 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet am Dienstag, 27. Juni 2023 um 19.00 Uhr im 
Gemeindezentrum an der Hauptstrasse 21 statt.  
 
Folgende Traktanden wurden vom Gemeinderat festgelegt: 
• Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 
• Genehmigung der Jahresrechnung 2022 
• Projektierungskredit für die Sanierung des Mehrfamilienhauses, Liestalerstrasse 4 
• Neue Führungsmodelle an den kommunalen Schulen – Wahl des Führungsmodells 
• Ersatzwahl von einem Mitglied in die Bau- und Planungskommission sowie in den Schulrat 

 
Die Musikgesellschaft wird die Gemeindeversammlung mit einer musikalischen Einlage eröffnen. 
 
Wir bitten alle Stimmberechtigten, dieses wichtige Datum vorzumerken. Vereine und Institutionen sollten 
auf Anlässe an diesem Datum möglichst verzichten, um ihren Mitgliedern den Besuch der Einwohner-
gemeindeversammlung zu ermöglichen.  
 
Im Sinne des Umweltgedankens hat sich der Gemeinderat bereits in den letzten Jahren dazu entschieden, 
die Einladung zur Gemeindeversammlung ressourcensparender zu gestalten. Die Erläuterungen zu den 
Traktanden, das Detailprotokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung, die Detailfassung der 
Jahresrechnung sowie Reglemente und weitere Unterlagen können jeweils auf der Homepage der 
Gemeinde unter der Kategorie Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen eingesehen, per Mail an 
gemeinde@seltisberg.ch oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegen die Unterlagen in der 
Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
 

Mitglied für die Bau- und Planungskommission gesucht 
 
Bau- und Planungskommission bestehend aus 5 Mitgliedern 
 
Die Bau- und Planungskommission besteht aus fünf Mitgliedern, wovon sämtliche Mitglieder von der  
Einwohnergemeindeversammlung gewählt. 
 

Haben Sie Lust in einer unserer Behörden/Kommissionen mitzuwirken? 
 
Wir suchen eine Einwohnerin oder einen Einwohner welche/r sich aktiv, mit ihrem/seinem fachlichen 
Know-how, in folgender Kommission einbringt: 
 
Bau- und Planungskommission Seltisberg 1 Mitglied 
Amtsperiode per sofort bis 30. Juni 2024 
 

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner können sich bei der Gemeindeverwaltung per Telefon  
unter 061 911 99 11 oder E-Mail gemeinde@seltisberg.ch melden. 
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Mitglied für den Schulrat gesucht 
 
Schulrat bestehend aus 4 Mitgliedern 
 
Der Schulrat besteht aus vier Mitgliedern, wovon ein Mitglied durch den Gemeinderat delegiert wird und 
drei Mitglieder von der Einwohnergemeindeversammlung gewählt werden. 
 

Haben Sie Lust in einer unserer Behörden/Kommissionen mitzuwirken? 
 
Wir suchen eine Einwohnerin oder einen Einwohner welche/r sich aktiv, mit ihrem/seinem fachlichen 
Know-how, in folgender Kommission einbringt: 
 
Schulrat Seltisberg 1 Mitglied 
Amtsperiode per sofort bis 31. Juli 2024 
 

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner können sich bei der Gemeindeverwaltung per Telefon  
unter 061 911 99 11 oder E-Mail gemeinde@seltisberg.ch melden. 
 
 

Breitband-Kabelnetz Signallieferant «ImproWare» 
 
Die Elektra Baselland (EBL) hat die Sparte Telecom per 1. Januar 2023 an die Firma Sunrise verkauft. 
Deshalb wurde der EBL-Signallieferungsvertrag mit unserer Gemeinde für den Kabelnetz Fernseh- und 
Radioempfang per 31. Dezember 2022 gekündigt und im Rahmen von Nachverhandlungen bis 30. Juni 
2023 verlängert.  
 
Aufgrund dieses Verkaufs wurden seitens der Gemeinde verschiedene Lösungsmöglichkeiten geprüft, um 
unseren Nutzerinnen und Nutzern auf unserem Breitband Gemeindekabelnetz weiterhin ein attraktives 
Leistungsangebot bieten zu können. Da in Zukunft immer höhere Geschwindigkeiten im Internet gefordert 
werden und die Netzbandbreite dabei eine immer grössere Rolle spielt, hat sich der Gemeinderat dazu 
entschieden, nur noch einen Anbieter für die Signallieferung auf dem Gemeindekabelnetz zu beauftragen.  
 
Nach eingehenden Verhandlungen und Überprüfung der eingegangenen Offerten in Bezug auf das Preis- 
Leistungsangebot hat der Gemeinderat entschieden, den Zuschlag für die neue Signallieferung ab dem 
28. Juni 2023 der Firma ImproWare AG in Pratteln zu geben. Der Gemeinderat ist überzeugt, mit diesem 
kompetenten Partner, eine nachhaltige Lösung auf dem Gemeindekabelnetz anbieten zu können und freut 
sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.   
 
Aus diesem Grund wird auf unserem Gemeindekabelnetz Seltisberg ab dem 28. Juni 2023 das Internet, 
Replay-TV, Pay-TV und Festnetz von Sunrise/UPC nicht mehr verfügbar sein. Für alle bestehenden 
Sunrise/UPC Kabelnetz - Kunden bedeutet dies, dass Sie den Provider wechseln müssen, falls Sie 
weiterhin über das schnelle Breitband Gemeindekabelnetz Ihre Dienste beziehen wollen.  
 
Alle Swisscom und Sunrise/UPC Kunden, welche künftig unser Gemeindekabelnetz breitband.ch nutzen 
wollen, können bei einem Umstieg von folgendem Angebot der Firma ImproWare AG profitieren:  
Alle Neukunden erhalten die breitband.ch Abos (exkl. Mobile-Abos) bis Ende August 2023 kostenlos. 
Aufgrund unserer bisherigen Zusammenarbeit mit der Firma ImproWare AG weiss die Gemeinde, dass 
solch ein Umstieg durch die Firma ImproWare (breitband.ch) mit Netzbetreiberunterstützung der Firma R. 
Geissmann AG kompetent und unkompliziert erfolgt und dass weiterhin zuverlässige und schnelle 
Multimedia-Dienste geliefert werden. Nach der Umstellung sind Internetanschlüsse mit 1 Gbit/s erhältlich. 
Auf der folgenden Internetseite www.breitband.ch/seltisberg präsentiert ImproWare AG - breitband.ch das 
Angebot für die Gemeinde Seltisberg. 
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Neugestaltung Spielplatz – Ärdbeerihübel in Seltisberg 

Seltisberg ist eine idyllische Gemeinde mit rund 1.300 Einwohnern, von denen viele Kinder und 
Jugendliche sind. Der bestehende Spielplatz in unserer Gemeinde ist leider in die Jahre gekommen und 
entspricht nicht mehr den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe 
beschlossen, diesen neu zu gestalten. 

Der erneuerte Spielplatz wird mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet sein, wie Schaukeln, 
Klettergeräten, Rutschbahn und Sandkasten. Zudem wird es ausreichend Sitzgelegenheiten und 
Schattenplätze geben, damit sich auch die Eltern während des Aufenthalts ihrer Kinder wohl fühlen und 
ein Ort der Begegnungen entstehen kann. 

Die Erneuerung des Kinderspielplatzes ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Gemeinde. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie unser Projekt unterstützen. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Rückfragen oder 
für weitere Informationen jederzeit zu kontaktieren. 
https://www.seltisberg.ch/neugestaltung-spielplatz-aerdbeerihuebel-seltisberg 

Arbeitsgruppe Spielplatz Ärdbeerihübel 
Michael Bongard, Hauptstrasse 55, 4411 Seltisberg, +41 79 378 82 72  
c/o Tobias Grieder, Kirschbaumstrasse 2, 4411 Seltisberg, +41 79 631 87 42 Gemeinderat 

Sponsoring Talon 
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  
 
 
 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Pfingstmontag, 29. Mai 2023 geschlossen. 
 
 
 
 

 

Erreichbarkeit  
Notfälle Wasserversorgung – 24h 079 699 80 25  
Todesfälle – Montag bis Freitag 079 552 29 39 
 
 

Gratulationen 
 

Frau Maja Guggisberg-Fischer zum bevorstehenden 80. Geburtstag 
Herr Peter Blunier zum bevorstehenden 80. Geburtstag 

Frau Verena Börlin-Atz zum bevorstehenden 90. Geburtstag 
 

Zivilstandsamtliche Mitteilungen 
 
Geburt: 21.03.2023 Cherbuin Maurice Thibault 
  Sohn von Cherbuin Mathias und Ghidorzi Corinne  
Todesfall: 10.05.2023 Fischli Beat von Stein am Rhein 
 
 

Baugesuche 
 
Die Auflage- und Einsprachefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft. 
 

Parzelle Nr. 1282 Solaranlage 
  Im Zagenacker 4 
  Zimmerli Peter 
 
 

Entsorgungen 
 

Achtung: Bitte jeweils vor 07.00 Uhr bereitstellen. 
 
 

Die nächste Papier- und Kartonsammlung findet am  
 

Donnerstag, 1. Juni 2023 ab 07.00 Uhr statt. 
 

 

Wir bitten Sie Papier und Karton separat zu bündeln und Kartonschachteln zu falten. 
Das Papier und der Karton werden nur gebündelt mitgenommen. 

 
 

Die nächste Grünabfuhr findet am  
 

Mittwoch, 31. Mai 2023 
Dienstag, 13. Juni 2023 sowie 
Dienstag, 27. Juni 2023 statt. 
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Leinenpflicht für Hunde im Wald und an den Waldsäumen 
vom 1. April bis 31. Juli 

Die Leinenpflicht für Hunde gilt im Kanton Basel-Landschaft vom 1. April bis zum 31. Juli im Wald 
und an den Waldsäumen. In der übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht auch für Hunde, die nicht unter 
Kontrolle gehalten werden können und die Wege verlassen. 

Das Nichteinhalten der Leinenpflicht ist ein Verstoss gegen § 12 des Kantonalen Jagdgesetzes und kann 
zu einer Busse sowie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft führen. Zum Schutz des Wildes dürfen wildernde 
Hunde durch die Jagdaufsicht erlegt werden. 

Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. 

Sommerzeit – Freizeit draussen – aber mit Rücksicht! 
Mit den Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draussen 
verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere 
Annehmlichkeiten, die das Leben im Freien bietet.  

Diese Freiheiten bringen aber auch Verpflichtungen mit sich 
und verlangen die Rücksichtnahme auf die Nachbarn, sei dies 

beim Grillieren, beim Feiern im Garten, beim Plantschen im eigenen Swimmingpool 
oder beim Musikhören.  

Daneben leisten alle möglichen Hilfsmittel bei den Arbeiten im Garten ihre guten Dienste. Viele der 
eingesetzten Geräte verursachen dabei aber unweigerlich Lärm, der unser Leben zunehmend belastet.  

Bitte, denken Sie auch daran, dass das Rasenmähen werktags von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.00 bis 20.00 Uhr gestattet ist, samstags nur bis 18.00 Uhr. Diese Bestimmung gilt im Wohngebiet 
auch für weitere motorbetriebene Maschinen und Geräte. Eine Alternative zu den lärmigen Gartengeräten 
ist die gute alte Handarbeit, welche nebenbei erst noch die Fitness unterstützt. 

Bitte sind Sie sich bewusst, dass auch Ihre Nachbarn die warme Jahreszeit geniessen und sich erholen 
möchten und nehmen Sie Rücksicht bei Ihren eigenen Aktivitäten. Ihre Nachbarschaft wird Ihnen dafür 
dankbar sein. 

Benützung der Feuerstellen im Wald 

Die Feuerstellen in unserem Wald sind eine feine Sache und wir freuen 
uns, wenn diese rege benützt werden.  

Bitte hinterlassen Sie die Rastplätze und Feuerstellen so, wie Sie diese 
anzutreffen wünschen: Sauber! 

Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

Budget 2024 
Vereine, Kommissionen, Schulräte, Arbeitsgruppen sowie die Bevölkerung werden gebeten, Anträge für 
das Budget 2024 bis spätestens am 30. Juni 2023 schriftlich, begründet und mit Zahlen belegt, der 
Gemeindeverwaltung zuhanden des Gemeinderates einzureichen. Die frühzeitige Budgeteingabe bietet 
Gewähr für seriöse Abklärungen und Verhandlungen sowie für eine sorgfältige Budgetierung. 
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Gemeindesteuerrechnungen 2023 
Die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen für das Jahr 2023 wurden von der Gemeindeverwaltung 
Anfang März an alle steuerpflichtigen Personen versendet. Die Steuern für das Jahr 2023 werden von der 
kantonalen Steuerverwaltung in der Mehrheit erst im Jahr 2024 definitiv veranlagt. Die versandten 
provisorischen Rechnungen basieren auf der letzten, uns bekannten definitiven Veranlagung – in der 
Regel aus dem Jahr 2020 oder 2021. 

Keine provisorische Rechnung erhalten? 
Dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung Seltisberg. Auch Personen, welche infolge Zuzug 
oder Änderung der persönlichen Verhältnisse noch keine Rechnung erhalten haben, können sich bei der 
Gemeindeverwaltung melden. Wir lassen Ihnen gerne Einzahlungsscheine zukommen. 

Fälligkeit der Gemeindesteuern 
Die Gemeindesteuern 2023 werden am 31. Dezember 2023 fällig und sind von der Rechtskraft der 
Gemeindesteuerveranlagung unabhängig.  

Auf die bis zum 31. Mai 2023 bezahlten Gemeindesteuern, jedoch nur bis maximal zu jenem in der 
Vorausrechnung in Rechnung gestellten Betrag, wird ein Skonto von 0.2% gewährt.  

Der Verzugszins beträgt für das Jahr 2023 unverändert 5% und wird vom Eintritt der Fälligkeit an 
erhoben. Erhöht sich der definitive Rechnungsbetrag gegenüber der provisorischen Rechnungsstellung, 
so beginnt der Verzugszins für den Mehrbetrag 30 Tage nach definitiver Rechnungsstellung. 

bis spätestens 31. Mai 2023 mit einem Skonto von 0.2% 

ab 1. April 2023 bis 31. Dezember 2023 netto, ohne Vergütungszins 

ab 1. Januar 2024 mit einem Verzugszins von 5% 

Guthaben aus provisorischen Rechnungen 
Eventuelle Guthaben aus provisorischen Rechnungen der Vorjahre wurden bei der Rechnungstellung der 
provisorischen Gemeindesteuern 2023 nicht berücksichtigt. Diese werden erst mit der definitiven 
Steuerveranlagung valutagerecht verrechnet, bzw. auf das Folgejahr übertragen. Eine Rückerstattung ist 
möglich, sofern keine offenen Steuerforderungen bestehen. 

Befüllen und Entleeren von Schwimmbassins 
Das Befüllen der Schwimmbäder, mit einem Wasservolumen grösser als 10m3, hat vorzugsweise nachts 
und bis Ende Mai zu erfolgen. Mit Beginn der warmen Jahreszeit erreicht der Wasserverbrauch an heissen 
Tagen erfahrungsgemäss Spitzenwerte. Eine zusätzliche Belastung durch unkontrolliertes Befüllen von 
Bassins könnte die Wasserversorgung an die Kapazitätsgrenzen bringen. 

Damit keine Engpässe in der Wasserversorgung entstehen, bitten wir Sie, mindestens 3 Tage im 
Voraus Ihren Fülltermin dem Brunnenmeister unter 061 961 80 19 zu melden. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe. 

Das Abwasser nach der Reinigung von Bassins muss in die Schmutzwasserkanalisation geleitet werden. 
Bei der Entleerung von Bassins ohne vorausgehende Reinigung soll das Wasser jedoch – soweit 
möglich – einem Vorfluter (eingedoltes Gewässer) oder dann der Schmutzwasserkanalisation zugeführt 
werden. Eine Versickerung ist aufgrund der schlechten Sickerfähigkeit des lehmigen Untergrundes nicht 
gestattet. Wegen der Gefahr von Gewässerverschmutzung darf keine Chlorierung mehr erfolgen und der 
Restchlorgehalt darf nicht höher als 0,05 mg/l sein (Aktivchlor). 
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Robi-Dog 
 
Die Hunde können die Robidog-Behälter leider nicht selber bedienen. Zum Glück 
übernehmen dies inzwischen aber viele Hundehalter. Sie entsorgen die «Häufchen» 
ihrer Vierbeiner wunschgemäss mit den Robidog-Säckchen. 
Wenige Hundebesitzer kommen dieser Pflicht leider noch immer nicht nach. Das 
Bezahlen der Hundesteuer entbindet nicht von Pflichten, oder in diesem Fall, vom 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitmenschen. In diesem Sinne wollen wir 
deshalb alle Hundehalter bitten, zukünftig die «Häufchen» ihrer Hunde 
ordnungsgemäss im Robidog-Behälter zu entsorgen. 
Herzlichen Dank. 
 
 

Vorinformation Abstimmungen und Wahlen 
 
Eidgenössische Abstimmungen 
Am 18. Juni 2023 finden folgende eidgenössische Abstimmungen statt: 
1. Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser 

Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser 
Unternehmensgruppen) 

2. Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die 
Stärkung der Energiesicherheit (KIG) 

3. Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) 

 
Kantonale Abstimmungen 
Am 18. Juni 2023 finden mangels Vorlagen keine kantonalen Abstimmungen statt. 
 
 

Bei brieflicher Stimmabgabe muss das Stimmcouvert bis zur Öffnung des Wahllokals am Abstimmungs-
/Wahlsonntag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. Das heisst konkret, für die Abstimmungen vom 
18. Juni 2023 muss Ihr Stimmcouvert bis am Sonntag, 18. Juni 2023, 10.00 Uhr im Gemeindebriefkasten 
eingeworfen sein. 
 

Später eingeworfene Couverts sind ungültig. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit am Sonntag, 
12. Februar 2023 zwischen 10.00 – 11.00 Uhr persönlich an der Urne im Wahlbüro bei der Gemeinde-
verwaltung abstimmen zu gehen. 
 
 
 

 
 

1/3 A4-Seite 
Achtung: Tellersensen und Fadenmäher verletzen Igel 

tödlich 
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Bedarfsabklärung Mittagstisch und
Nachmittagsbetreuung Seltisberg - ab August 2023

Der Mittagstisch (MT) und die Nachmittagsbetreuung (NB) in Seltisberg sollen neu aufgebaut
werden und viele Kinder und deren Eltern unterstützen. Am Mittagstisch sollen gefundene
Freundschaften aus Kindergarten und Schule weiter ausgebaut und in toller Umgebung neue
Aktivitäten miteinander geteilt werden können.

● Mittagstisch von 12:00 – 13:30 und Nachmittagsbetreuung von 13:30 - 18:00
werden vorerst wie bis anhin am Montag und Dienstag angeboten.

● das Mittagessen wird NEU im Heime auf Berg angerichtet und eingenommen.
● die Nachmittagsbetreuung findet im Raum an der Liestalerstrasse 4 statt.
● Die Kosten von CHF 20.-- für das Mittagessen&Betreuung 1,5hr und die

Nachmittagsbetreuung von ca. CHF 15.-- pro Betreuungsstunde werden
durch die Eltern getragen.

Bei Bedarf, füllen Sie bitte diesen Fragebogen wahrheitsgetreu aus und geben ihn bis 31.
Mai 2023 auf der Gemeindeverwaltung ab oder senden ihn per E-Mail an:
gemeinde@seltisberg.ch. Bei Fragen steht Ihnen bettina.jost-rossi@seltisberg.ch / 079 771
38 40 gerne zur Verfügung.

Anmeldung für den Mittagstisch und/oder Nachmittagsbetreuung

Familienname

Adresse

Anzahl Kinder / Schulstufe

Montag MT ◻ Anzahl Kinder …….
NB ◻ Anzahl Kinder …….

Dienstag
MT ◻ Anzahl Kinder …….
NB ◻ Anzahl Kinder …….

Weitere Tage gewünscht

Bemerkungen/Diäten

Grosses Dankeschön an Sandra Salvador, Sibylle Grieder, Ruth Spalinger, Jacqueline Schumacher, Martina Jecker für die
Mithilfe.

Bei genügend Bedarf, sind wir bemüht, den
MT&NB wiederum per neuem Schuljahr
2023/2024 anzubieten. Helfen Sie mit!
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Wege zum Klimagarten
Mit dem Klimawandel nehmen Wetterextreme wie Hitzetage, Überschwemmungen und 
Wasserknappheit zu. Naturnah gestaltete Gärten helfen nicht nur, die Folgen dieser 
Extremen zu mildern, sie fördern auch die Biodiversität.

Hitzeinseln in Gemeinden und Städten zu einer grossen 
Herausforderung geworden. Dazu wird das Wasser knapp. Denn infolge der grossflächigen 
Versiegelung des Bodens durch Häuser, Strassen und weiterer Infrastruktur fliesst das 
Regenwasser oberflächlich und schnell ab, statt dass es im Boden versickern

können hier viel bewirken. Denn Gartenflächen 
bieten ein enormes Potenzial, die Folgen des Klimawandel

–

Einige Exemplare des Leitfadens liegen ab ca Mitte Juni in der Gemeindeverwaltung auf. Sie 
finden ihn aber auch unter folgendem Link.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/der-klima-garten.html

Schauen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren.

NUK Seltisberg
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Primarschule und Kindergarten Seltisberg 

3/4 A4-Seite 
Schulausstellung 

1/4 A4-Seite 
Ich esse lieber Gras statt Müll, Danke. 

 
 
Schulausstellung 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Grosseltern und alle Interessierten 
 
Am Freitag, 9. Juni, präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Primarschule 
Seltisberg, was sie alles während des Schuljahrs erarbeitet haben.  
Am Morgen findet der Unterricht nach Stundenplan statt. Der Nachmittagsunterricht 
fällt aus. 
 
Zeit:    16.30 – 19.30 Uhr 
Programm:  -    Arbeiten der Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse 

- Kleine Aktivitäten in den verschiedenen Zimmern 
- Getränkestand mit Sirup 
- Essensstand der 6. Klasse 
- Verkauf der ausgemusterten Bibliotheksbücher 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule und ihre Lehrpersonen freuen sich, 
Sie in den jeweiligen Räumlichkeiten zu begrüssen und hoffen auf Ihr Interesse und 
auf zahlreiches Erscheinen. 
 
Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen aller Stufen 
 

Wünschen Sie sich manchmal Gesprächsmöglichkeiten oder möchten Sie 
etwas zu zweit unternehmen? 

©
 S

RK
 L

uk
as

 C
or

b
is

Das Rote Kreuz Baselland sucht kontaktfreudige  
Seniorinnen und Senioren

Möchten auch Sie besucht werden oder möchten Sie sich freiwillig im 
Besuchsdienst engagieren? Dann melden Sie sich. Wir freuen uns auf 
Sie. Für eine gegenseitige Bereicherung.

Telefon 061 905 82 00 | info@srk-baselland.ch
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Bürgergemeinde Seltisberg 

1 A4-Seite 
Waldpflegetag zur Neophytenbekämpfung 

Bürgergemeinde Seltisberg und Natur- und 
Umweltkommission 

 

WALDPFLEGETAG ZUR 
NEOPHYTENBEKÄMPFUNG 

 
WIR LADEN ALLE EINWOHNERINNEN UND EINWOHNER SOWIE ALLE 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER ZUR TEILNAHME AM WALDPFLEGETAG 

UNTER LEITUNG UNSERES REVIERFÖRSTERS BALZ RECHER ZUR 
NEOPHYTENBEKÄMPFUNG EIN AM 

 

SAMSTAG, 24. JUNI 2023 
 

 
Programm: 08.30 Uhr Besammlung auf dem Dorfplatz beim Brunnen. 
 Unser Revierförster Balz Recher wird die Arbeiten leiten. 
 13.00 Uhr Mittagessen im Gasthaus Schützen. Das  
 Essen wird offeriert vom Veranstalter. 
Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, geschlossene Kleidung und Handschuhe; 
 das notwendige Werkzeug wird zur Verfügung gestellt. 
 
Rund um die Deponie haben sich invasive Neophyten angesiedelt, die den Lebensraum der 
einheimischen Pflanzen stark beeinträchtigen. Insbesondere handelt es sich um das 
einjährige Berufkraut, amerikanische Goldruten und drüsiges Springkraut. Im Vordergrund 
am 24. Juni steht die Bekämpfung des einjährigen Berufkrautes sowie des drüsigen 
Springkrautes. Am 12. August steht dann noch die Bekämpfung der kanadischen Goldrute 
an. Die Einladung zu diesem Termin folgt noch. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und gutes Wetter (bei starkem Regen oder 
Gewitter findet dieser Anlass nicht statt) 
 
Damit unser Revierförster die Arbeitsplätze auf die Teilnehmerzahl abstimmen kann und wir 
die Plätze im Gasthaus Schützen reservieren können, bitten wir um Anmeldung bis 
Dienstag, 20. Juni 2023. Ihre Anmeldung nehmen wir gerne entgegen im Briefkasten der 
Bürgergemeinde an der Bündtenstrasse 3 (Betreutes Wohnen im Alter) oder per Post an 
die Bürgergemeinde, Bündtenstr. 3, 4411 Seltisberg oder an mailbox@buergergemeinde-
seltisberg.ch per Mail.  
 
Bürgerrat und Natur- und Umweltkommission Seltisberg. 
 
# .................................................................................................  
 
Anmeldung zum Waldpflegetag: Ich nehme am Waldpflegetag teil: 
 
inklusive Mittagessen ¨ 
ohne Mittagessen ¨ 
 
Name: .....................................................  
 
Vorname .................................................  
 
Anzahl Personen:                        
 
Telefon-Nummer:                            (falls der Anlass wegen schlechten Wetters abgesagt werden muss) 
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Reformierte Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg 

1. A4-Seite
Reformierte Kirchgemeinde 

   Kirchenseite
Informationen der reformierten Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg

Ob ich bete, das weiss ich nicht

Ein Pfarrer sieht in ländlicher Gegend einen 
Bauern den Weg entlanggehen. Der Bau-
er betritt eine Kapelle, in der ein einfaches 
Kruzifix steht. Nach einer Weile kommt er 
mit leuchtendem Gesicht wieder heraus. 
Der Pfarrer beobachtet das einige Male. Er 
wundert sich, was in der Kapelle vor sich 

geht. Als beide einander begegnen, fragt 
der Pfarrer den Bauern: „Sag, was machst 
du in der Kapelle? Betest du?“ Der Bauer 
schaut ihn etwas ratlos an. Dann sagt er: 
„Ob ich bete, das weiss ich nicht.“ Der 
Pfarrer: „Ja, was machst du dann?“ Der 
Bauer: „Ich schaue ihn an und er schaut 
mich an. Und wir freuen uns aneinander.“

„Ob ich bete, das weiss ich nicht.“ So sagt 
der Bauer in der Anekdote. Viele meinen, 
dass Beten heisst, Gott konkret um etwas 
zu bitten. Man hat eine Not und deponiert 
sie bei Gott. Das darf ich, ohne weiteres.

Das Grundgeschehen des Betens aber ist 
ein anderes.  Wir – Gott und ich – schau-
en einander an. Nicht mit kritischem oder 
ängstlichem Blick oder Herzen. Ich lasse 

mich anschauen in der Erwartung, dass 
Gott mich wirklich sucht. 
 
Die Stadtkirche in Liestal ist tagsüber ge-
öffnet. Oft sitzen ein paar Leute auf dem 
Kirchhof oder auf dem Mäuerchen vor 
dem Kirchgemeindehaus. Sie verzehren 

ihr Mittagsbrot oder ruhen aus. Manche 
betreten die Kirche, verweilen ein paar 
Minuten und gehen wieder. Die Stadtkir-
che ist ein Ort, an dem ich sein darf. Ob 
ich bete – vielleicht weiss ich das gar nicht.
  
Von Gott wissen wir, dass er uns sucht. 
Die erste Frage Gottes hören wir in der 
Schöpfungsgeschichte. Gott fragt “Wo 
bist du, Adam?“ (1. Mose 3,9) Das ist 
nicht die Frage der Kontrolle, sondern 
es ist die Frage der Sehnsucht. Gott hat 
Sehnsucht nach seinem Menschen. Er hat 
Sehnsucht nach mir. 

WIE MACHT MAN DAS?

Sich anschauen lassen und Gott anschau-
en. Vielleicht fragen Sie sich, wie man 

Verwaltung und Sekretariat: Rosengasse 1, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 50, E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch
www.ref-liestal-seltisberg.ch

das macht?  In unserer refor-
mierten Stadtkirche gibt es 
wenig bildliche Darstellungen. 
Da ist kein Kruzifix, das ich be-
trachten kann, da sind keine 
Bilder, in denen ich etwas von 
mir selbst wiederfinde. 

Für mich ist es so, als ob ich 
einem ZOOM beitrete. Der An-
dere ist schon da, wartet auf 
mich und grüsst mich. Gott 
hat den Raum unseres Zusam-
menseins selbst geöffnet. Ich 
trete ein in die Begegnung.
 
Für die Begegnung mit Gott 
kann helfen, einer Zusage 
Gottes in seinem Inneren 
Raum zu geben. Ich wieder-
hole für mich selbst ein bibli-
sches Wort, zum Beispiel aus 
den Psalmen oder aus dem 
Evangelium. «Von allen Sei-
ten umgibst du mich» (Psalm 
139). Oder: «Ich bin der gute 
Hirte» (Johannes 10,14). 

Vielleicht beginne ich mich 
zu freuen. Und vielleicht re-
den wir – Gott und ich – dann 
manchmal auch etwas mitei-
nander. Über Gottes Anliegen 
und über meine Anliegen. 
Auch wenn ich nichts spüre, 
sage ich: Danke, dass du da 
bist. Du, mit deiner Sehnsucht 
nach mir.
 
Ulrike Bittner
Pfarrerin
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Verwaltung und Sekretariat: Rosengasse 1, 4410 Liestal, Tel. 061 921 22 50
E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch

Veranstaltungen
Bitte beachten Sie auch die Hinweise 
auf unserer Homepage.

Lange Nacht der Kirchen
Freitag, 02. Juni, ab18.30 Uhr
Stadtkirche Liestal

Taizé-Andacht
Montag, 05. Juni, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Spiel-Nachmittag
Dienstag, 06. Juni, 14.15 Uhr
KGH Martinshof

Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 11. Juni, 11.00 Uhr
KGH Martinshof

Singe mit de Chlyyne
Montag, 12. Juni, 10.00 Uhr
KGH Martinshof

Senioren-Nachmittag
Donnerstag, 13. Juni, 14.15 Uhr
KGH Martinshof

Kinderband
Donnerstag, 15. Juni, 16.00 Uhr
KGH Martinshof

Abendfeier
Sonntag, 18. Juni, 18.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Offenes Singen
Donnerstag, 22. Juni, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Einführung in die gewaltfreie 
Kommunikation
Freitag, 23. Juni, 18.00 Uhr
KGH Martinshof

Heure Mystique
Freitag, 23. Juni, 18.30 Uhr
Stadtkirche Liestal

Taizé-Andacht
Montag, 03. Juli, 19.00 Uhr
Stadtkirche Liestal

Spiel-Nachmittag
Dienstag, 04. Juli, 14.15 Uhr
KGH Martinshof

Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde 
und Korn und Wein die Fülle.
(Genesis 27, 28)

Gottesdienste
Sonntag, 04. Juni, 11.00 Uhr
Pfarrer Martin Stingelin
Gottesdienst im Gemeindezentrum
Sonntag, 02. Juli, 11.00 Uhr
Pfarrerin Annina Völlmy
Gottesdienst im Gemeindezentrum
Sonntag, 16. Juli, 11.00 Uhr
Pfarrer Martin Stingelin
Gottesdienst im Gemeindezentrum

mit Frauen
unterwegs

mit Frauen
unterwegs

mit Kindern
unterwegs

DRACHENHÖHLE
Wir suchen Unterstützung für unser Team!
Die Drachenhöhle ist ein sozial-diakonisch orientiertes 
Freizeitangebot für Kinder vom Kindergarten bis zur 3. 
Klasse, am Mittwochnachmittag im Kirchgemeindehaus 
Martinshof, unabhängig von ihrer Konfessions- oder Re-
ligionszugehörigkeit.

• Sie bringen Freude und Erfahrung im Umgang mit 
Kindern mit.

• Sie haben eine christliche Grundhaltung und sind of-
fen, religiöse Themen mitzutragen.

• Sie sind bereit zur verbindlichen Mitarbeit im Team.
• Zu Ihren Stärken gehören Offenheit, Ehrlichkeit und 

Kommunikationsfähigkeit.
• Sie möchten ca. 2 Nachmittage im Monat arbeiten.
• Sie bringen eine pädagogische Ausbildung mit oder 

vergleichbare Erfahrungen.

Weitere Informationen bei:
Regula Kestner, Tel. 061 921 39 60,
E-Mail: r.kestner@ref-liestal-seltisberg.ch

Anmeldung 
Konfirmationen 2024

Hast du Jahrgang 2008 oder 
kommst du im Sommer ins 9. Schuljahr?

Dann bist du herzlich eingeladen, Dich für den 
Konfirmationsunterricht 2023/2024 anzumelden. 

Anmeldeschluss:
 Mitte Juni 2023

Bei Fragen: Pfarrer Andreas Stooss 
Tel. 061 921 41 19

E-Mail: a.stooss@ref-liestal-seltisberg.ch

with young people
unterwegs

mit Allen
unterwegs

Taizé-Andachten

Montags, 19.00 – 19.45 Uhr 
in der Stadtkirche Liestal

09.01.2023 08.05.2023 04.09.2023
06.02.2023 05.06.2023 02.10.2023
06.03.2023 03.07.2023 06.11.2023
03.04.2023 07.08.2023 04.12.2023

mit Senioren
unterwegs

Ferienwoche 65+
Sonntag, 20. bis Samstag, 26. August 2023

In Murten
Kosten: CHF 1100.00 (Doppelzimmer) und 
CHF 1260.00 (Einzelzimmer)
Infos: Pfarrer Martin Stingelin
Anmeldung an:
Reformierte Kirchgemeinde Liestal-Seltisberg,
Rosengasse 1, 4410 Liestal
E-Mail: verwaltung@ref-liestal-seltisberg.ch
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Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

1 A4-Seite 
Römisch-katholische Kirchgemeinde 

Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Regula Gisin 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
Sonntag, 11. Juni, 20.00 Uhr 
Ökumenische Abendfeier im Gotteshaus Ramlinsburg 
Donnerstag,15. Juni, 19.30 Uhr 
• 9.30 Uhr Café TheoPhilo 
• 19.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarreisaal  
Sonntag, 18. Juni, 16.00 Uhr 
Kirche kunterbunt auf dem Jurtensommer-Areal 
Freitag, 23. Juni, 18.00 Uhr 
Sport & Wort - Feierabend-Oase für Männer 
Sonntag, 25. Juni, 09.30 Uhr 
Gottesdienst zum Schuljahres-Ende in der Stadtkirche 
Liestal 
Sonntag, 13. August, 10.00Uhr 
Gottesdienst zum Schulanfang, Kath. Kirche Liestal 
VORANZEIGE: 
Sonntag, 21. August, 10.30 Uhr 
Pfarreifest-Gottesdienst anschliessend Festbetrieb im 
Pfarreigarten 

Ausserdem am Jurtensommer 
Freitag, 2. Juni ab 18.00 
Lange Nacht der Kirchen, div. Angebote 
Freitag, 9. Juni, 20.00 Uhr: 
Kulturscheune z‘Gast am Jurtensommer: Konzert mit 
BOUYE 
Sonntag, 18. Juni, 11.00 Uhr 
Kraftliedersingen im Garten mit Irene 
Freitag, 23. Juni, 19.00 Uhr 
Kreistanz 
Samstag, 24. Juni, 18.00 Uhr:  
Märlifest im Pfarreigarten und dem Jurtensommer-Bistro 
Freitag, 28. Juli, 20.00 
Konzert mit Chicago Dave mo‘ Blues 
Freitag, 25. August, 20.00 Uhr 
Konzert mit TAF 
Freitag, 1. September 
Schlussfest Jurtensommer mit einem kroatischen Abend 

 

Ferien kunterbunt für Kinder von 6 - 12 Jahre 
Sommerferien-Tageslager 
vom 3. - 7. Juli, jeweils von 
10.00 bis 16.30 Uhr im Pfarrei-
garten. Details zur Anmel-
dung auf unserer Homepa-
ge: www.rkk-liestal.ch 

Der sportliche Jurtensommer 
Pingpong, Töggeli, Slackline, Boulebahn, 
Trampolin - viele Möglichkeiten, sich kör-

perlich-spielerisch-kompetitiv zu betäti-
gen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene & 

SeniorInnen sind jederzeit willkommen! 

Der kulturelle Jurtensommer 
Konzerte, Lesungen, Openair-
Cinema - was wäre der Jurtensom-
mer ohne kulturelle Highlights. Hier 
eine kleine Auswahl:  
• Mittwoch, 7. Juni um 19.00 Uhr: 

Lesung mit Florian Schneider aus seinem Buch «Chröt 
im Haber & Chrähien im Chorn» 

• Freitag, 16. Juni um 20.00 Uhr: Konzert mit „child.ish“ 
• Freitag, 18. August 20.00 Uhr: Disco mit DJane Irene 

Der kulinarische Jurtensommer 
Mittwochs bis freitags laden unsere 

Partnerrestaurants Falken und    
Aleppo zum Mittagessen in das 

Sommerbistro ein, alles frisch zube-
reitet, zu günstigen Preisen. Jede-r kann auch das eige-
ne Picnic mitbringen. Und vor dem Programm der Feier-

abendzeiten am Freitag ist ebenfalls immer Picniczeit.  

Der spielerische Jurtensommer 
In unserem Spieleschrank finden 
sich Spiele für alle Geschmäcker, 
für die Kleinen Sandkasten, Schau-
kel und weitere Spielgeräte im Spielschopf. Ausserdem: 
• Freitag, 21. Juli: Spielabend Kubb & Boules 
• Freitag 4. August: Jassabend 

Es ist wieder ... 
Die fünfte Auflage unseres 
Jurtensommers öffnet Räu-
me  zu üppigen Rauszeiten 
mit unbeschwerten Be-
gegnungen und Erlebnis-
sen. Hier finden Sie eine 
Auswahl des bunten Angebots für alle Generationen. 
Weitere immer aktuellste Infos auf ww.jurtensommer.ch.  

Der spirituelle Jurtensommer 
Lesungen, Kraftliedersingen, Filme. Ausserdem: Qi Gong 
und Yoga - schnuppern Sie rein! 
• Mittwoch, 28. Juni: Lesung mit Michèle Bowley „Volle 

Pulle Leben“ 
• Mittwoch, 9. August: Taize Lieder Singen am Feuer 
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Anlässe und Veranstaltungen 2023 
Juni 
03.06.2023 10.00 – 12.00 

13.30 – 17.00 
Feldschiessen 
Feldschützen 

Schiessstand Buchenweg 

11.06.2023 JRTF Gelterkinden 
Mädchen- und Jugendriege 

14.06.2023 11.00 Seniorenmittagstisch 
Verein Mittagstisch 

Gemeindezentrum 

23.06.2023 19.30 Bürgergemeindeversammlung 
Bürgerrat 

Blockhaus Schweini 

23.06.2023 Kantonales Schützenfest 
Feldschützen 

Aargau / Boswil 

24.06.2023 08.30 Waldpflegetag 
Neophyten-Bekämpfung 
Bürgerrat 

Dorfplatz 

27.06.2023 19.00 Einwohnergemeindeversammlung 
Gemeinderat 

Gemeindezentrum 

August 
12.08.2023 08.30 2. Waldpflegetag

Neophyten-Bekämpfung
Bürgerrat 

Dorfplatz 

19.08.2023 14.00 – 16.00 Freundschaftsschiessen 
Feldschützen 

Schiessstand Buchenweg 

20.08.2023 09.30 – 13.00 Schützen Zmorgen 
Feldschützen 

Vereinslokal Buchenweg 

23.08.2023 14.00 – 17.00 Kinderflohmarkt 
Mosaikteam 

Gemeindezentrum / 
Schulhausplatz 

29.08.2023 18.00 – 20.00 Obligatorische Übung 
Feldschützen 

Schiessstand Buchenweg 

September 
06.09.2023 Herbstwanderung 

Frauenriege 

11.09.2023 18.00 Jubilarenessen 
Frauenverein, Chor, Musikgesellschaft, Gemeinderat 

Gemeindezentrum 

25.09.2023 19.00 prov. Informationsveranstaltung 
Gemeinderat 

Gemeindezentrum 

28.09.2023 16.30 – 17.00 Fyyre mit de Chlyyne 
Ref. Kirche 

Gemeindezentrum 

30.09.2023 14.00 Jungbürgerfeier (2002/2005) 
Gemeinderat 

Angaben ohne Gewähr 

Wir bieten Seltisberger Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die 
nächsten Monate, d.h. im Voraus im Amtsanzeiger der Gemeinde zu publizieren. Ihren Text reichen Sie bitte 

laufend schriftlich der Gemeindeverwaltung Seltisberg ein. 
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Vereine 

1 A4-Seite 
Natur- und Vogelschutzverein 
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Diverse Mitteilungen 
Asiatische Hornisse 

Die Asiatische Hornisse wurde 2004 erstmals im Südwesten Frankreichs entdeckt. Seitdem hat sie sich 
in mehreren europäischen Ländern ausgebreitet. In der Schweiz konnte sich der Schädling im Jahr 2020 
im Kanton Genf und Jura ansiedeln. 

Die Asiatische Hornisse ernährt sich, im Gegensatz zur europäischen Hornisse, vorwiegend von Bienen. 
Da die westliche Honigbiene nicht über ausreichende Verteidigungsstrategien verfügt, führt das dazu, 
dass die Honigbienen die Stöcke nicht mehr verlassen und künstlich ernährt werden müssen. Im Extremfall 
kann es sogar zum Ausfall ganzer Völker kommen. Für den Menschen ist die invasive Hornisse nicht 
gefährlicher als die einheimische. 

Beim Auftreten der Asiatischen Hornisse muss schnell reagiert werden, um den Ausflug der jungen 
Königinnen und somit die Bildung weiterer Nester zu verhindern. Dafür wurde ein Meldesystem 
geschaffen. Bitte melden Sie verdächtige Nester und Insekten (mit Bild und Koordinaten) an: 
Bienengesundheitsdienst: info@apiservice.ch 

Merkmale der asiatischen Hornisse: 
Einen schwarzen Kopf mit oranger Stirn, 
ein dunkler Körper, gelbe Beinenden und 
ein birnenförmiges Nest mit seitlichem 
Zugang 

Am 31.08.2022 wurde das erste Nest in Baselland (Münchenstein) gefunden und entfernt. 

Achtung – die Asiatische Hornisse ist nicht mir der Europäischen Hornisse zu 
verwechseln 
Bei vielen lösen Hornissen instinktiv Unbehagen aus. Doch sind Hornissen wie Hummeln erstaunlich 
tolerante und friedfertige Tiere. Und allen gruseligen Legenden zum Trotz: Ihr Stich ist nicht gefährlicher 
als ein Bienen- oder Wespenstich. 

Hornissen sind sanfte Riesen. Sie bleiben ohne vorausgegangene Störung friedlich. Sie sind wesentlich 
scheuer und berechenbarer als Honigbienen oder Wespen. Und im Gegensatz zu ihren kleineren 
Verwandten wollen sie am kuchengedeckten Kaffeetisch nicht naschen – höchstens Wespen jagen. Also: 
Nur die Ruhe bewahren.  

Es kann Fälle geben, wo sich Mensch und Tier unbeabsichtigt und zum beiderseitigen Schaden ständig 
in die Quere kommen. Etwa wenn das Nest an einer überhaupt nicht tolerierbaren Stelle hängt oder Sie 
nachgewiesene Allergien haben. Dann braucht man einen Hornissenspezialisten. Diese Spezialisten 
beraten vor Ort und können mit behördlicher Erlaubnis, wenn es keine andere Abhilfe gibt, die Nester 
manchmal versetzen.  

Die Hornisse zählt wegen ihrer abnehmenden Bestände und wegen ihres Nutzens in der Natur zu 
den besonders geschützten Arten (Bundesartenschutzverordnung Anlage 1 in Verbindung mit § 20f 
Bundesnaturschutzgesetz). Sie darf nicht getötet, und ihr Nest darf nicht eigenmächtig entfernt oder 
zerstört werden. Auch für die Problemfälle brauchen Sie eine Genehmigung, bei der Sie die 
Hornissenkenner beraten. 

Merkmale der Europäischen Hornisse: 
Rötlich bis schwarz gefärbter Kopf und der Thorax ist 
rotbraun mit einer schwarzen v-förmigen Zeichnung. 
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Das Verbot von Unkrautvertilgern auf allen Strassen, Wegen und Plätzen gilt 
auch für Private 

In den Sommermonaten gelangen viele Leute mit Fragen der Unkrautbekämpfung an das 
Amt für Umweltschutz und Energie (AUE). Nicht selten sind die Ratsuchenden erstaunt 
darüber, dass die Bekämpfung von unerwünschtem "Jät" auf Wegen und Plätzen rund ums 
Haus mit Unkrautvertilgungsmitteln verboten ist. 

Was professionelle Unterhaltsdienste wissen müssen, ist bei privaten 
Liegenschaftsbesitzern und Haushalten noch zu wenig bekannt: das 
Totalverbot der Anwendung von Herbiziden oder Unkrautvertilgern auf 
allen Strassen, Wegen, Plätzen, Dächern und Terrassen. Das Verbot 
wurde 1986 zuerst im öffentlichen Bereich eingeführt und gilt seit 2001 
auch für den privaten Liegenschafts- und Umgebungsunterhalt. 
 
Wieso Herbizidverbot? 
Die Begründung, wieso unerwünschter Bewuchs auf Parkplätzen, Zufahrtsstrassen, Kies-
wegen, Pflästerungen und Dächern nicht mit Herbiziden bekämpft werden darf, ist einfach: 
unsere Fliessgewässer und das Grundwasser sind ein kostbares Gut und müssen vor 
schädlichen Einwirkungen geschützt werden! 

Bei der Anwendung von Unkrautvertilgern am Strassenrand, auf Wegen, Plätzen oder 
Dächern besteht nämlich die Gefahr, dass umweltschädliche Stoffe ins Grundwasser 
versickern oder mit dem Regen abfliessen können. Wegen der fehlenden Humusschicht bei 
Strassen-, Wegrändern und Plätzen kann der Boden chemische Stoffe in diesen Bereichen 
kaum zurückhalten oder abbauen. Der Gesetzgeber hat die Verwendung von Herbiziden 
deshalb hier restriktiv geregelt. 
 

 
 
Alternativen 
Die Begleitflora auf Siedlungsflächen ist natürlich und stellt sich auf wenig genutzten 
Bereichen spontan ein. Deshalb darf man "Unkraut" auf wenig begangenen Plätzen und 
Wegen oder in Randbereichen von Zufahrtsstrassen und Parkplätzen tolerieren. Hier ist 
wenig Pflege notwendig. Bei Bedarf kann der Bewuchs problemlos kurz gehalten werden. 

Bei Hartbelägen wirkt ein kräftiger Besen vorbeugend: regelmässiges Wischen ist ein Stress-
faktor und verhindert durch die Entfernung von Humus das Keimen von Pflanzen in Ritzen 
und Fugen. Für glatte Beläge eignen sich spezielle Schaber, für grössere Zwischenräume 
der Fugenkratzer. Einzeln spriessende Pflanzen oder Unkrautnester müssen im Frühstadium 
ausgejätet werden. 

Die Spontanvegetation ist auch Nahrungsgrundlage für viele einheimische Insekten und 
Kleintiere. Entscheiden auch Sie sich für die Bereicherung unseres Lebensraums, indem Sie 
ausnahmsweise oder auch ganz bewusst in einer kleinen Ecke hie und da "Unkraut" 
tolerieren. Die Natur wird es uns mehrfach danken. 
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BASELBIETER PREIS 
FÜR FREIWILLIGENARBEIT
HONORIERUNG 2023 ABGABEFRIST

31. August 2023

DIE IDEE DES PREISES
Der Regierungsrat will jährlich mit dem Baselbieter Preis für 
Freiwilligenarbeit ehrenamtliche Einsätze honorieren. Die 
Einsätze müssen im Sozialbereich sein und gemeinnützi-
gen, nicht kommerziellen Charakter aufweisen.

BEREICHE DER FREIWILLIGENARBEIT / AUS-
WAHLKRITERIEN
Ehrenamtliche Einsätze im Sozialbereich können sowohl 
durch Organisationen und Institutionen als auch auf priva-
ter Basis erbracht werden. Als gemeinnützig wird ein eh-
renamtlicher Einsatz betrachtet, wenn er das Wohlergehen 
einer Drittperson fördert und nicht das eigene materielle 
Wohlergehen im Zentrum steht. Unsere Definition der Frei-
willigenarbeit richtet sich nach den Richtlinien für Freiwilli-
genarbeit von benevol Schweiz1.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen und Institutionen 
mit Wohn- bzw. Geschäftssitz im Kanton Basel-Landschaft, 
deren Engagement mehrheitlich der Baselbieter Bevölke-
rung zu Gute kommt. Einsätze, welche in den vergangenen 
Jahren nicht prämiert oder nominiert wurden, können noch-
mals eingegeben werden.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Institutionen und Projekte, 
die mehrheitlich durch Bund, Kanton oder Gemeinde finan-
ziert werden.

BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Auf dem offiziellen Formular (www.freiwilligenpreis.bl.ch) 
sind folgende Angaben einzureichen: Projektbeschrieb, Ziel-
gruppe, Abgrenzung zu bezahlter Arbeit, Durchführungszeit-
raum, gesellschaftlicher Mehrwert und finanzielle Mittel.

EINSENDESCHLUSS
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis 31. Au-
gust 2023 an die Sicherheitsdirektion, Generalsekretariat, 
Kasernenstrasse 31, 4410 Liestal mit Kennwort „Preis für 
Baselbieter Freiwilligenarbeit im Sozialbereich“ einzureichen.

Über die Preisausschreibung wird keine Korrespondenz ge-
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

BASELBIETER PREIS FÜR FREIWILLIGEN-
ARBEIT IM SOZIALBEREICH

PREISVERGABE
Der Regierungsrat entscheidet aufgrund der Empfehlung 
der Jury im November 2023 über die Preisverleihung. Die 
Übergabe der Preissumme von insgesamt mindestens 
CHF 5‘000.00 findet am Dienstagabend, 5. Dezember 
2023 in Arlesheim statt. Sie sind alle herzlich zu der Preis-
verleihung eingeladen.

1  http://www.benevol.ch/de/freiwilligenarbeit/allgemein.html
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GRATIS
bis 31.08.2023*

für alle Neukunden in Seltisberg 
für Internet, ReplayTV, 

PayTV & Festnetz.

*Regulärer Preis ab 01.09.23
Mindestlaufzeit 24 Monate

breitband.ch/seltisberg
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Beratungsstelle für «Ablenkung im Strassenverkehr» 
Unfallverhütung Sicherheitstipp Mai 2023 

 

Ablenkung im Strassenverkehr 
So bleiben Sie fokussiert 
Ablenkung und Unaufmerksamkeit sind die häufigsten Unfallursachen im Stras-
senverkehr. «Hände weg von Handy, Navi und Co.» lautet deshalb die Devise – 
egal ob am Steuer, zu Fuss oder auf dem Velo und E-Bike.  

Jedes Jahr gibt es rund 1100 Schwerverletzte 
und 50 Getötete bei Unfällen, die auf Ablenkung 
und Unaufmerksamkeit zurückzuführen sind. 
Während der Fahrt kann uns vieles ablenken: 
Handy, Navi, Radio oder auch das Greifen nach 
Gegenständen. 
 
Wer abgelenkt ist, braucht länger, um auf eine 
Gefahr zu reagieren. Multitasking gilt es deshalb 
zu vermeiden. Besonders das Smartphone gehört 
in die Tasche, wenn man unterwegs ist. Und das 
Navi lässt sich auch vor der Fahrt programmieren. 
 
Wer zusätzlich den Verkehr immer aufmerksam 
beobachtet, kann noch schneller reagieren. Und 
gibt es trotzdem mal etwas Wichtiges zu erledi-
gen: kurz anhalten. 
 
Übrigens: Aufmerksamkeit lohnt sich für alle Ver-
kehrsteilnehmenden. Das Smartphone lenkt auch 
auf dem Velo, E-Bike, Töff oder zu Fuss ab. 
 
Mehr zum Thema gibts auf bfu.ch/ablenkung. 

 Die wichtigsten Tipps 

• Multitasking vermeiden 
• Handy in der Tasche lassen 
• Verkehr im Blick behalten 
• Navi im Auto vor der Fahrt programmieren 
• Wer während der Fahrt etwas Wichtiges erledigen 

muss: kurz anhalten 
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Tagesfamilien in Seltisberg gesucht! 

 
 Geniessen Sie es, Ihre Zeit mit Kindern zu verbringen 

und mit ihnen einen vielfältigen Alltag zu gestalten? 
 Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? 
 Haben Sie Platz in Ihrem Zuhause und möchten Sie 

dieses auch für andere Kinder öffnen? 
 

Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! 
  

Der Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) 
 

 sichert mit seiner Infrastruktur und den qualifizierten Vermittlerinnen qualitativ einwandfreie 
Betreuungsverhältnisse und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. 

 kümmert sich um die administrativen, finanziellen und rechtlichen Belange. 

 bietet als Arbeitgeber den Tageseltern ein geordnetes Arbeitsverhältnis sowie fachliche Aus- und 
Weiterbildung, Begleitung und Beratung. 

Als Tagesmutter/-vater bestimmen Sie Ihre Arbeitszeiten und Ihren Tagesablauf selber und 
können Berufstätigkeit und die Betreuung der eigenen Kinder ideal verbinden. 

 

Wenn Sie diese vielseitige und bereichernde Aufgabe anspricht, wenden Sie sich bitte direkt an die 
zuständige Vermittlerin Frau M. Blattner, Tel. 078 875 00 61 oder an die VTOB-Geschäftsstelle, 

Tel. 061 902 00 40, Mail: info@vtob.ch 
Weitere Informationen finden Sie hier: www.vtob.ch. 

 
 

EGAL WAS DU MACHS
T:

Die Schweiz  
bewegt sich vom 
1. – 31. Mai 2023.

www.coopgemeindeduell.ch JETZT APP
HERUNTERLADE

N

Spitex à la carte
Für mehr Vitamine im Alter.

Wir unterstützen Sie im Alltag 
Unser erfahrenes Spitex-Personal  
ermöglicht Ihnen, liebgewonnene  
Gewohnheiten und Vorlieben weiter  
zu pflegen. 

Kontaktieren Sie uns:
Renate Fluri
Telefon: 061 921 07 00
info@spitex-alacarte.ch
www.spitex-alacarte.ch
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MARTIN VON RÜTTE LIVE
DAS JUBILÄUMS KONZERT

FREITAG, 23 JUNI 2023
UM 20:00

THE SINGING SOULS UNPLUGGED
DIE 3-SONG-KONZERTE
SAMSTAG, 24 JUNI 2023

12:30 BIS 18:00

SINGERS’ SHOW 2023
THE MOMENT YOU’VE WAITED FOR

SHOW 1
SAMSTAG, 24 JUNI 2023 UM 20:00

SHOW 2
SONNTAG, 25 JUNI 2023 UM 14:00

SINGSCHULE LIESTAL
VERANSTALTUNGSORT:
MANDIRAM
BENZBURWEG 20B, 4410 LIESTAL

SINGERS’  FESTIVAL 2023
I T ’ S  F I R E ,  I T ’ S  F R E E D O M

BUCHUNG 
& DETAILS

SPONSOREN:

Seltisberg 90x135 Inserat.indd   1 05.05.2023   09:39:42

 

 Arbeitsplatzbezogenes Coaching 

 Bewerbungscoaching 

 Employer Branding 

 Führungsberatung 

 Unternehmensnachfolge 

 Mediation in der Wirtschaft 

Auf Ihre Bedürfnisse angepasste Dienstleistun-
gen für Einzelpersonen und Organisationen. 
Persönlich, pragmatisch, effizient. 

Madeleine Na / na@hr-coach.ch / www.hr-coach.ch 

Lindenstrasse 4 077 413 66 06 
 4416 Bubendorf www.kaleakids.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 
Montag – Freitag 

12:00 – 18:30 Uhr 
Feriencamp 
08:00 – 18:30 Uhr 

• Während allen Schulferien 
Baselland geöffnet 

• Auch für externe Kinder 
buchbar  

Professionelle 
Kinderbetreuung 

Kinder 4 - 12 Jahre 

Hausaufgaben- 
begleitung 

3 Module 
12:00 – 13:40 Uhr 

13:40 – 15:30 Uhr 

15:30 – 18:30 Uhr 

Fahrdienst 
Für Kinder aus 
umliegenden 
Gemeinden 

Infos 
 

Schülerhort Kalea Kids 

Unser Angebot für Kinder aus Seltisberg 
 

Bist du auf der Suche nach einem tollen Betreuungsplatz für dein Kind? 

In unserem Schülerhort in Bubendorf bieten wir professionelle Betreuung sowie einen 
Fahrdienst für Kindergarten- und Primarschulkinder aus Nachbargemeinden an. 
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SPLUS marn 

«begleiten im Alter» 
 

- Ich unterstütze und begleite Sie bei der Suche Ihrer neuen Wohnform 
- Ich helfe Ihnen beim Verkauf Ihrer Liegenscha 
- Ich biete zudem folgenden Service : 

 
☺   Umzug und  Entsorgung 
☺   Reinigung & Unterhalt 
☺   Gartenplanung im neuen Zuhause 
☺   Mithilfe bei Bank- Versicherungsfragen 
☺  Gemeinde und Ämter – Beratung 
☺   Fragen rund um den Computer – Internet und TV 
 

Fragen Sie mich unverbindlich an – ich bin für Sie da. 
 

ServicePLUS martin, Bölchenstrasse 2, 4411 Seltisberg – Tel. 076 344 57 30 

Ferienpass Baselland

3. Juli – 13. August 2023
Für alle ab 6 Jahren

BEGLEITPERSONEN GESUCHT

Wir brauchen deine Unterstützung!

Möchtest du Teilnehmende zu den Kursen begleiten?

Dann melde dich im Ferienpass-Büro.

· Wochenangebote
· Tages- und Mehrtagesveranstaltungen
·  Zusätzliche kostenfreie und vergünstigte Angebote 
· TNW-Wochenfahrkarten für 8 CHF
·  1. Anmeldephase: 11. Mai – 22. Mai 2023
Zuteilung nicht nach Anmeldeeingang. Lass dir Zeit!

·  2. Anmeldephase:  26. Mai bis Ende der Ferien
Freie Plätze sofort buchbar!

Ihr Partner für 
Photovoltaikanlagen

4410 Liestal      www.wirz-elektro.ch      061 554 52 52
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TEL. 061 931 17 60
www.raeuftlin-ag.ch

4417 ZIEFEN
TEL. 061 931 17 60
www.raeuftlin-ag.ch

4417 ZIEFEN

Wir finden Ihren
passenden
Bodenbelag

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

info@briggen-gartenservice.ch
www.briggen-gartenservice.ch

Impressum

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Seltisberg

Gemeindeverwaltung Seltisberg
Liestalerstrasse 4, 4411 Seltisberg
061 911 99 11

Öffnungszeiten
Montag geschlossen  15.00 – 17.00 Uhr
Dienstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 – 11.30 Uhr geschlossen
Donnerstag geschlossen 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung. 

Redaktionsschluss für den Gemeindeanzeiger
jeweils am 15. des Monats, 12.00 Uhr
gemeindeanzeiger@seltisberg.ch 

Der Redaktionsschluss ist einzuhalten. 
Zu spät eingereichte Inserate und Publikationen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Inseratepreise
1/1 Seite CHF 200.–
1/2 Seite CHF 100.–
1/4 Seite CHF  50.–
50% Rabatt für Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie Firmen von Seltisberg.

Information
Politische Berichte und Inserate sowie Leserbriefe  
werden nicht publiziert.


